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E3R E05204020

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

Norm

31971R1408 WanderarbeitnehmerV Art45 idF 31995R3095;

31971R1408 WanderarbeitnehmerV Art46 idF 31983R2001;

31983R2001 Nov-31971R1408/31972R0574;

31995R3095 Nov-31971R1408/31972R0574;

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

EURallg;

PG 1965 §53 idF 1993/256;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):2001/12/0146 E 22. September 2005

Rechtssatz

Spruchabschnitt 1. des angefochtenen Bescheides war aufzuheben, weil dieser die Bedeutung (ausländischer)

Ruhegenussvordienstzeiten für die Bemessung des Ruhegenusses umfassend (und nicht nur ausschließlich für die

Ermittlung nach dem PG 1965) ausschließt. Der "sonstige Hinweis" des Bescheides kann an dem insoweit klaren und

daher keiner weiteren Auslegung bedürfenden Spruchpunkt nichts ändern. Dieser Ausspruch steht mit der im

Zeitpunkt der Erlassung des angefochtenen Bescheides geltenden Gemeinschaftsrechtslage nicht im Einklang, nach

der sehr wohl im pro-rata-temporis-Verfahren der in diesem Teil der Entscheidung ausgeschlossene Ein uss

ausländischer Ruhegenussvordienstzeiten möglich wäre.
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